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§ 638 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Muß das Schi, während der Reise ausgebessert werden, so hat der Befrachter die Wahl, ob er die ganze Ladung an

dem Orte, wo sich das Schi, be1ndet, gegen Berichtigung der vollen Fracht und der übrigen Forderungen des

Verfrachters (§ 614) und gegen Berichtigung oder Sicherstellung der im § 615 bezeichneten Forderungen

zurücknehmen oder die Wiederherstellung abwarten will. Im letzteren Falle ist für die Dauer der Ausbesserung keine

Fracht zu bezahlen, wenn diese nach Zeit bedungen war.
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